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I. Warum sind die Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
reformbedürftig?  

 
 
 

 



 
 
• Autonomie in der Verschuldungspolitik wird kombiniert mit 

gemeinsamer Haftung (?)  
 

• Länder haben kaum Möglichkeiten, ihre Einnahmen 
eigenständig zu verändern (geringe Steuerautonomie) 
 

• Hohe Abschöpfungsquoten verursachen Fehlanreize im 
Finanzausgleich 
 

 
 
 



Art 106 Abs 3 Satz 4 GG: 
… 
1. Im Rahmen der laufenden Einnahmen haben der Bund und 
die Länder gleichmäßig Anspruch auf Deckung ihrer 
notwendigen Ausgaben… 
 
2. Die Deckungsbedürfnisse des Bundes und der Länder sind 
so aufeinander abzustimmen, dass ein billiger Ausgleich 
erzielt, eine Überbelastung der Steuerpflichtigen vermieden 
und die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet gewahrt wird. 
 
 
 
 



Art 107 Abs 2 Satz 1 GG: 
… 
Durch das Gesetz ist sicherzustellen, dass die unterschiedliche 
Finanzkraft der Länder angemessen ausgeglichen wird; … 
 
 
 
 



 
§9 Maßstäbegesetz: 
Der angemessene Ausgleich erfordert eine den ländereigenen 
Aufgaben entsprechende hinreichende Annäherung der 
Finanzkraft der Länder….Auszuschließen sind sowohl eine 
entscheidende Schwächung der Leistungsfähigkeit der 
ausgleichspflichtigen Länder als auch eine Nivellierung der 
Finanzkraft der Länder. Der Länderfinanzausgleich darf weder 
die Finanzkraftabstände zwischen einzelnen Ländern 
aufheben, noch zu einer Verkehrung der 
Finanzkraftreihenfolge unter den Ländern führen. 
 
 
 



 

 
 
 

II. Reform der Verschuldungsregeln  
 

 
 

 



 
• Schuldenschranken sollten die Verschuldung ab 2020 

einschränken; Frage, ob die eingehalten werden  
 

• Kontrolle der Verschuldungspolitik der Länder durch 
Gremien wie den Stabilitätsrat schadet nicht, ist aber in 
ihrer Wirkung begrenzt   
 

• Option 1: Länder, die Schuldenregeln verletzen, werden 
verpflichtet, Steuern zu erhöhen (‘Schulden-Soli’) 
 

 
 
 
 



 
 

 
• Option 2: Solidarhaftung für Verschuldung einschränken:  
 
[Beispiel: Länder, die Schuldenregeln verletzen, werden 
verpflichtet, die überschießende Verschuldung mit 
nachrangigen Anleihen zu finanzieren, die nicht mehr bedient 
werden, wenn das Land in eine Haushaltsnotlage gerät]  

 
 
 
 



 

 
 
 

III. Steuerautonomie der Bundesländer  
 

 
 

 



 
Warum mehr Steuerautonomie?  
 
• Autonomie der Länder kann sich nicht nur auf Ausgaben 

beziehen, sondern auch auf Einnahmen, unterschiedliche 
Kombinationen aus Ausgaben und Steuerlasten müssen 
möglich sein 
 

• Für die Wähler sollte es einen nachvollziehbaren 
Zusammenhang zwischen öffentlichen Leistungen und 
Besteuerung geben  
 

• Schuldenschranke ist leichter einzuhalten, wenn 
Einnahmen veränderbar sind 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
Einwände  
 
• Wirtschaftsschwache Länder können im Steuerwettbewerb 

nicht mithalten 
 

• Steuerwettbewerb führt zu unerwünschten 
Wohnsitzverlagerungen  
 

• Steuerwettbewerb führt zur Erosion der Stueereinnahmen 
 

• Unterschiedliche Steuersätze machen das Steuersystem 
komplizierter 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
Beispiel:  
 
• Einkommensteuerzuschlag der Länder  

 
• Korridor für den Steuersatz 

 
• Gilt nur bis zu Einkommenshöchstgrenze (zB 35000/70000 

Euro), darüber einheitlicher Satz 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

IV. Reform des Finanzausgleichs: mehr Transparenz und Abbau 
von Fehlanreizen 

 
 

 
 

 



 
Wiss Beirat beim BMF (2015):  
 
1. Wegfall des Umsatzsteuervorwegausgleichs zugunsten 
einer vollständigen Verteilung des Länderanteils an der 
Umsatzsteuer nach der Einwohnerzahl 
2. Linearisierung des Tarifs im horizontalen Finanzausgleich 
mit reduziertem Tarif von 60 % 
3. Vollständige Einbeziehung der Gemeindesteuern 
4. Wegfall der Kürzungsbeträge gemäß§ 7 Abs. 3 FAG 
(Prämienmodell) 

 
 
 

 
 
 
 



 
Wiss Beirat beim BMF (2015):  
 
5. Wegfall der Einwohnerwertung für Länder mit geringer 
Einwohnerdichte 
6. Absenken des Tarifs der allgemeinen 
Bundesergänzungszuweisungen auf 50 % des verbleibenden 
Unterschieds zu 100 % der Ausgleichsmesszahl 
7. Erweiterung der Bundesergänzungszuweisungen um eine 
pauschale Komponente. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 



Vielen Dank  
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